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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates 

Die Betriebs- und Unterhaltskosten des ETIAS-Informationssystems, der ETIAS-Zentralstelle und 

der nationalen ETIAS-Stellen werden durch die Einnahmen aus den Gebühren vollständig 

gedeckt. Die Gebühren sollten daher je nach Erfordernis unter Berücksichtigung der Kosten 

angepasst werden. Dies schließt gemäß den Bestimmungen der ETIAS-Verordnung sowohl die 

Kosten ein, die den Mitgliedstaaten der EU entstehen, als auch diejenigen, die an der Schengen-

Kooperation beteiligten Ländern in diesem Zusammenhang entstehen. Die Kosten im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des ETIAS-Informationssystems, der Integration der 

bestehenden nationalen Grenzinfrastruktur und ihrer Anbindung an die einheitliche nationale 

Schnittstelle, dem Betrieb der einheitlichen nationalen Schnittstelle sowie der Einrichtung der 

ETIAS-Zentralstelle und der nationalen ETIAS-Stellen, einschließlich der Kosten, die den 

Mitgliedstaaten der EU und den an der Schengen-Kooperation beteiligten Ländern entstehen, 

gehen zulasten des Instruments für die finanzielle Unterstützung im Bereich Management der 

Außengrenzen und gemeinsame Visumpolitik bzw. der entsprechenden Nachfolger. 

Daher sollten diese Kosten nicht in die Berechnung des Beitrags der an der Schengen-

Kooperation beteiligten Länder zum ETIAS im Sinne des jeweiligen Assoziierungsabkommens 

und der einschlägigen besonderen Regelungen für die Beteiligung der an der Schengen-

Kooperation beteiligten Länder an den Agenturen einfließen. Dies sollte insbesondere bei 

Verhandlungen über die Nachfolger des Instruments für die finanzielle Unterstützung im Bereich 

Management der Außengrenzen und gemeinsame Visumpolitik und die besonderen Regelungen 

für die Beteiligung der an der Schengen-Kooperation beteiligten Länder berücksichtigt werden. 

Das Europäische Parlament und der Rat fordern die Kommission auf, umgehend nach der 

Annahme dieser Verordnung einen Vorschlag zu den besonderen Regelungen gemäß Artikel 95 

dieser Verordnung vorzulegen. 
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Erklärung Belgiens, Deutschlands, Dänemarks und Schwedens zu Artikel 86 der Verordnung über 

ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) 

Artikel 86 der ETIAS-Verordnung lautet wie folgt: 

"Die mit dem ETIAS erzielten Einnahmen stellen interne zweckgebundene Einnahmen gemäß 

Artikel 21 Absatz 4 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 dar. Sie werden für die Deckung 

der Betriebs- und Instandhaltungskosten des ETIAS zugewiesen. Nach der Deckung dieser Kosten 

verbleibende Einnahmen werden dem Unionshaushalt zugewiesen." 

Obgleich Belgien, Deutschland, Dänemark und Schweden die Möglichkeit anerkennen, Einnahmen 

im EU-Haushalt als interne zweckgebundene Einnahmen nach Artikel 21 Absatz 4 der 

Haushaltsordnung auszuweisen, möchten sie doch den besonderen Charakter der Vereinbarung 

hervorheben, wonach die mit dem ETIAS erzielten Gebühren als interne zweckgebundene 

Einnahmen im EU-Haushalt definiert werden, auch in Anbetracht der Tatsache, dass diese 

Gebühren Einnahmen für die Mitgliedstaaten hätten darstellen können. 

Daher möchten Belgien, Deutschland, Dänemark und Schweden klarstellen, dass die geltende 

Vereinbarung als eine pragmatische Lösung für die Finanzierung der Betriebs- und 

Unterhaltskosten des ETIAS durch die erzielten Gebühren betrachtet werden sollte. Gleichzeitig 

sind Belgien, Deutschland, Dänemark und Schweden der Auffassung, dass die nach Deckung dieser 

Kosten verbleibenden Einnahmen dem EU-Haushalt nur in dem Sinne zugewiesen werden, dass sie 

die allgemeinen Einnahmen im EU-Haushalt erhöhen, und dass die Vereinbarung keinerlei 

Möglichkeit vorsieht, verbleibende Einnahmen für andere Ausgaben im EU-Haushalt zu nutzen. 

Belgien, Deutschland, Dänemark und Schweden ersuchen die Kommission, dies bei künftigen 

Haushaltsvorschlägen zu berücksichtigen. 

Schließlich heben Belgien, Deutschland, Dänemark und Schweden hervor, dass die Einigung zu 

Artikel 86 der ETIAS-Verordnung in keiner Weise künftigen Beratungen über die Finanzierung des 

EU-Haushalts vorgreift, sowohl für sogenannte interne als auch externe Mittel, und erinnern alle 

Parteien daran, dass diese Beratungen in den Zuständigkeitsbereich des Rates fallen und Beschlüsse 

einstimmig von den Mitgliedstaaten gefasst werden. 
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